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Traumatische Erfahrung für Patient und Arzt
Im Medizinbetrieb kommt es immer wieder zu fatalen Behandlungsfehlern / Gutachterkommission prüft auf Antrag

Von unserem Redaktionsmitglied
Wolfgang Voigt

Stuttgart/Berlin. Einzelne Fälle haar-
sträubender Behandlungsfehler lassen
medizinische Laien wie ärztliche Profis
gleichermaßen erschaudern. Etwa der
eines 39 Jahre alten Mannes, der sich
mit einer Stichverletzung nach einem
Streit ins Krankenhaus begibt. Dort un-
tersucht das Ärzteteam eingehend den
Bauchraum. Verletzungen an Dick- und
Dünndarm bleiben jedoch trotz Ultra-
schall-Einsatzes zunächst unbemerkt.

Die Folge ist eine wahre medizinische
Odyssee: 18 Operationen sind erforder-
lich, bis der Patient auf dem Weg der
Besserung ist. Zwei Monate muss er in
der Klinik bleiben,
wochenlang liegt
er auf der Intensiv-
station – mit ei-
nem Luftröhren-
schnitt zur Dauer-
beatmung. Während sich in diesem
Fall der Nachweis eines Behandlungs-
fehlers vergleichsweise einfach gestalte-
te, liegen die Dinge in vielen anderen
Verdachtsfällen weniger simpel.

Dass auch Ärzte beileibe nicht unfehl-
bar sind, beweist die Jahresbilanz der
Gutachterkommissionen im Südwesten.
Ihr zufolge wurden bei den vier Gutach-
terstellen der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg im vergangenen Jahr
1057 Prüfungsanträge gestellt, weil Pa-
tienten oder deren Angehörige der An-
sicht waren, der behandelnde Mediziner
habe schlampig gearbeitet. Mit einer
Sachentscheidung abgeschlossen wur-
den 591 Verfahren. Bei 156 dieser Ent-
scheidungen stellte die Kommission
Behandlungsfehler fest.

Was nach Ansicht von Hardy Müller,
dem Geschäftsführer des Aktionsbünd-
nisses Patientensicherheit, nicht heißt,
dass es nicht weit mehr ärztliche Kunst-
fehler gegeben hat. In vielen Fällen aber
befasst sich weder eine Gutachterkom-
mission noch ein Richter mit der Mate-
rie. Sei es, weil ein Behandlungsfehler
auch vom Betroffenen nicht als solcher
erkannt wird, sei es, weil sich Patienten
als medizinische Laien ohnehin keine
Chancen gegen den behandelnden Arzt
ausrechnen.

Wenn es aber zu einer Aufarbeitung
durch die Gutachterkommission kom-
me, sei Objektivität gewährleistet, ver-
sichert jedenfalls der Sprecher der Lan-
desärztekammer. Oliver Erens hält die

volkstümliche Ein-
schätzung, wonach
eine Krähe der an-
deren kein Auge
aushackt, für über-
holt. Und verweist

darauf, dass sich der Fachgutachter und
der mit dem Fehler-Vorwurf konfron-
tierte behandelnde Kollege im Normal-
fall nicht persönlich kennen. Bei der
Auswahl werde darauf geachtet, dass
die Mediziner aus unterschiedlichen
Städten oder gar Regierungsbezirken
stammten, berichtet Erens. Akzeptieren
Arzt und Patient das Verdikt der Kom-
mission, nach dem tatsächlich ein ver-
meidbarer Fehler passiert ist, gibt es in
vielen Fällen einen Ausgleich über die
Haftpflichtversicherung des Mediziners.
Kommen die Gutachter hingegen nicht
zu dem Ergebnis, dass etwas objektiv
falsch gelaufen ist im OP, strengt man-
cher Patient einen Zivilprozess an.

Eine Besonderheit zeichnet die Arbeit
der baden-württembergischen Gutach-

terkommissionen
aus: Anders als
etwa in norddeut-
schen Landesärzte-
kammern treffen
bei Streitfällen im
Südwesten Arzt
und Patient vor der
Kommission aufei-
nander. Diese Pra-
xis der gemein-
samen Aufarbei-
tung habe sich be-
währt, heißt es bei
der Landesärzte-
kammer Baden-
Württemberg. Denn
nicht nur Patienten
hätten an der ärzt-
lichen Fehlleistung
zu tragen, auch den
Mediziner selbst
könne das Gesche-
hene im Einzelfall
in schwere persön-

liche Krisen stürzen, weiß man bei der
Ärztevertretung.

Nicht jedes unbefriedigende Behand-
lungsergebnis geht im Übrigen auf das
Konto des ärztlichen Personals. „Es

kann in der Medizin immer etwas schief
gehen“, meint Oliver Erens, der selbst
Arzt ist. Als Beispiel nennt er Gelenk-
prothesen, die sich trotz sorgfältiger
Operation lockern können. Oder die ge-

fürchteten multiresistenten Kranken-
haus-Keime, die trotz bester Behand-
lung fatale Folgen zeitigen können.

Die Zahl der von den Gutachterkom-
missionen im Land bearbeiteten Fälle
ist in den vergangenen zehn Jahren auf
demselben Niveau geblieben; 2014 lag
der Nachweis von Behandlungsfehlern
durch die Kommissionen mit 193 fest-
gestellten Fehlleistungen am höchsten,
dicht gefolgt von 2012, als die Kommis-
sionen 185 Falschbehandlungen nach-
wiesen. Ließe sich die mutmaßlich weit
höhere Zahl der tatsächlichen Behand-
lungsfehler merklich reduzieren, wenn
es in Baden-Württemberg – wie von
Fachleuten gefordert – weniger Klein-
Krankenhäuser und mehr hoch spezia-
lisierte Fachkliniken gäbe? Dazu gehen
die Meinungen auseinander.

Zwar verweist der Vorstandschef der
AOK Baden-Württemberg, Christopher
Hermann, auf einen Rückgang der
Sterblichkeit durch Klinik-Speziali-
sierung in den Niederlanden am Bei-
spiel von Bauchspeicheldrüsenkrebs
und Karzinomen an der Speiseröhre.
Eine höhere postoperative Sterblichkeit
deutet jedoch nicht unbedingt auf nach-
weisbaren Behandlungsfehler hin.

Hohe Dunkelziffer
bei den Fehlleistungen

BEHANDLUNGSFEHLER kommen auch in den Kliniken von Baden-Württemberg trotz hoher medizinischer Standards immer wieder vor.
Gutachterkommissionen der Ärztekammer überprüfen auf Antrag strittige Fälle. Foto: dpa

Wer den Verdacht hegt, in seinem Fall
liege ein ärztlicher Behandlungsfehler
vor, kann sich in Baden-Württemberg
an Gutachterkommissionen bei den
vier Bezirksärztekammern wenden.
Die Kommissionen in Karlsruhe,
Freiburg, Stuttgart und Reutlingen
werden zwar von den Kammern be-
zahlt, sie sind aber nicht an deren
Weisungen gebunden. Laut Oliver
Erens, dem Sprecher der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg, klären
die Kommissionen bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Arzt und Pa-
tient objektiv, ob die gesundheitliche
Komplikation auf einer „haftungsbe-
gründenden ärztlichen Behandlung“
beruht oder nicht.

Ziel der Gutachterkommission ist
die außergerichtliche Einigung zwi-
schen Arzt und Patient. Die Kommis-
sion erstattet ein schriftliches Gut-
achten zu der Frage, ob ein Behand-
lungsfehler vorliegt, den man dem be-
handelnden Arzt vorwerfen muss oder
nicht. Der Vorsitzende der Kommis-
sion muss die Befähigung zum Rich-
teramt vorweisen können; neben ihm
gehören dem Gremium in Baden-
Württemberg in der Regel zwei ärztli-
che Mitglieder an, von denen mindes-
tens ein Mediziner auf dem selben Ge-
biet tätig ist, wie der betroffene Arzt.

Die Entscheidungen der Gutachter-
kommission sind Feststellungen oder
Empfehlungen. Wenn der Patient oder
der Arzt mit der Entscheidung der
Kommission nicht einverstanden ist,
kann er den herkömmlichen Rechts-
weg einschlagen. WV

Hintergrund

London bleibt Beweise schuldig
Kritische Fragen auch in Großbritannien zur angeblichen russischen Spur im Fall Skripal

Von Jochen Wittmann
und Alexei Makartsev

London/Moskau. Die britische Regie-
rung bleibt bei ihrer Einschätzung, dass
hinter dem Giftanschlag auf den ehema-
ligen russischen Doppelagenten Sergej
Skripal und seiner Tochter Julia nur
Russland stecken kann. „Russland ist
verantwortlich für diesen dreisten und
rücksichtslosen Akt“, sagte am Mitt-
woch ein Regierungssprecher in Lon-
don. „Wie die internationale Gemein-

schaft vereinbart hat, gibt es keine an-
dere plausible Erklärung.“

Premierministerin Theresa May rea-
giert damit auf eine überraschende In-
tervention ihres leitenden Chemiewaf-
fenexperten. Gary Aitkenhead ist Chef
von Porton Down, dem renommierten
Zentrum für Chemie- und Biowaffen-
forschung. Der Labordirektor hatte am
Dienstag in einem Fernsehinterview er-
klärt, dass seine Mitarbeiter das im eng-
lischen Salisbury verwendete Nerven-
gift als Nowitschok identifiziert hätten.
Man sei überzeugt, dass der Kampfstoff
in einem staatlichen Labor hergestellt
sein müsse, habe aber keine Erkenntnis-
se zu seinem Ursprung. „Wir konnten“,
räumte Aitkenhead offen ein, „die prä-
zise Quelle nicht identifizieren“.

Kein Wunder, dass die russische Bot-
schaft in London darauf mit großer Ge-
nugtuung reagierte. „Das beweist“, hieß
es in einem Statement, „dass alle politi-
schen Erklärungen über den russischen
Ursprung dieses Verbrechens nichts an-
deres sind als Annahmen, die nicht auf

objektiven Fakten oder dem Verlauf der
Ermittlungen beruhen.“

Bröckelt nun die Allianz, die Großbri-
tannien in der Skripal-Affäre schmie-
den konnte und die zu der Ausweisung
vieler russischer Diplomaten in EU- und
Nato-Ländern geführt hat? Das bri-
tische Außenministerium bemühte sich
jedenfalls schleunigst um Schadens-
begrenzung. Dass es sich bei dem Gift
um Nowitschok handelt, ließ man ver-
lauten, sei nur einer von vier Faktoren
des „geheimdienstlichen Erkenntnis-
bilds“. Man wisse außerdem, dass Russ-
land chemische Kampfstoffe entwickelt
und gelagert habe, dass es eine Reihe
von russischen Mordversuchen im Aus-
land gebe und dass ehemalige russische
Geheimdienstmitarbeiter vom Kreml
als legitime Angriffsziele betrachtet
würden. Allerdings ließ Theresa May

bislang die Frage unbeantwortet, auf
welche konkreten Erkenntnisse sie ihre
schweren Anschuldigungen stützt.

Zu der Kritik aus Moskau am Verhal-
ten der Briten gesellen sich nun frische
Zweifel an der Beweislage, die ein ver-
schwundener Tweet des Außenministe-
riums am Mittwoch noch weiter genährt
hat. Die Behörde gab am 22. März im
sozialen Netzwerk Twitter bekannt,
dass Nowitschok nach Einschätzung der
Experten von Porton Down „in Russ-
land produziert“ worden sei. Diese
Äußerung wurde jedoch offenbar nach
Aitkenheads Interview wieder gelöscht.
Daraufhin warf die Opposition in West-
minster der Regierung vor, die Öffent-
lichkeit falsch informiert zu haben. Am
Mittwoch griff Labour-Chef Jeremy
Corbyn den Außenminister Boris John-
son direkt an. Corbyn bezichtigte den

Tory-Politiker der Lüge und Inkom-
petenz, weil dieser in einem Interview
mit der Deutschen Welle im März gesagt
hatte, seine Gesprächspartner in Porton
Down seien „absolut sicher“, dass Russ-
land hinter dem Anschlag stecke. Bei
einem hitzigen verbalen Schlagab-
tausch im Parlament warf Johnson dem
Oppositionschef vor, eine „gemeinsame
Sache mit Russland zu machen“.

Die Regierung in Moskau fordert von
Großbritannien Beweise und protestiert
gegen die Weigerung Londons, russische

Experten in die internationalen Ermitt-
lungen einzubeziehen. Sollte es dabei
bleiben, würde man die Untersuchungs-
ergebnisse nicht akzeptieren, stellte am
Mittwoch Russlands Vertreter in der Or-
ganisation für ein Verbot der Chemie-
waffen (OPCW) klar. „Der Schwachsinn
geht zu weit“, sagte der Pressesprecher
des Kreml, Dmitrij Peskow. „Die briti-
sche Theorie wird sich in jedem Fall
nicht bestätigen, weil es unmöglich ist.
Russland hat von Anfang an gesagt, dass
es nicht beteiligt war“. Peskow forderte
nach Aitkenheads Äußerungen eine
Entschuldigung Londons.

Russische Experten halten an der Aus-
sage fest, das Nervengift stamme aus
dem Westen. Nowitschok hätte pro-
blemlos in Porton Down hergestellt
werden können, sagte am Mittwoch in
einem Interview der frühere Vize-Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Sergej Ordschonikidze: „Es kommt je-
denfalls nicht aus Russland. Wir haben
unter internationaler Aufsicht unsere
chemischen Waffen vernichtet.“

„Dreister und
rücksichtsloser Akt“

Moskau wartet auf
eine Entschuldigung

DER STREIT ESKALIERT: Vor der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW)
in Den Haag überzogen sich London und Moskau mit neuen Vorwürfen. Foto: dpa

Experte schließt
Kriminelle aus

London (dpa). Im Fall Skripal kann
nach Ansicht eines deutschen Chemie-
waffen-Experten nur ein staatliches
Labor die Quelle für das Nervengift
sein. „Ich bin sicher, dass das Gift aus
einem Labor kommt, das Bestandteil
eines staatlichen Programms ist und
Erfahrungen mit solchen Substanzen
hat“, sagte am Mittwoch der Chemiker
und Toxikologe Ralf
Trapp.

Trapp (Foto: dpa)
schließt Labors von
Terror-Organisatio-
nen oder kriminel-
len Banden aus. „Es
braucht einen Grad
von Erfahrung im
Umgang mit diesen
Stoffen und eine
Kenntnis der dahin-
ter stehenden Che-
mie.“ Infrage kämen
einerseits Labors, die sich – wie die
staatlichen Einrichtungen in der Sow-
jetunion und in Russland – mit der Ent-
wicklung solcher Stoffe befasst hätten.

Fähig zur Produktion des Nowit-
schok-Giftes seien andererseits aber
auch Einrichtungen, die zum Zwecke
des Schutzes mit solchen Substanzen
gearbeitet hätten. „Publiziert ist das
zum Beispiel aus der ehemaligen
Tschechoslowakei und aus dem Iran“,
erklärt Trapp. Auch die militärische
Forschungsanlage im britischen Porton
Down zähle dazu.

Es sei nicht der erste Anschlag mit No-
witschok gewesen, erklärte der Experte.
Anfang der 90er Jahre wurde seinen An-
gaben zufolge ein Banker in Russland
vergiftet. Dessen Telefonhörer sei mit
dem Stoff imprägniert gewesen, sagte
Trapp, der als Berater unter anderem
für die Organisation für ein Verbot von
Chemiewaffen (OPCW) und die Verein-
ten Nationen arbeitete.

Ralf Trapp
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Traumatische Erfahrung für Patient und Arzt
Im Medizinbetrieb kommt es immer wieder zu fatalen Behandlungsfehlern / Gutachterkommission prüft auf Antrag

Von unserem Redaktionsmitglied
Wolfgang Voigt

Stuttgart/Berlin. Einzelne Fälle haar-
sträubender Behandlungsfehler lassen
medizinische Laien wie ärztliche Profis
gleichermaßen erschaudern. Etwa der
eines 39 Jahre alten Mannes, der sich
mit einer Stichverletzung nach einem
Streit ins Krankenhaus begibt. Dort un-
tersucht das Ärzteteam eingehend den
Bauchraum. Verletzungen an Dick- und
Dünndarm bleiben jedoch trotz Ultra-
schall-Einsatzes zunächst unbemerkt.

Die Folge ist eine wahre medizinische
Odyssee: 18 Operationen sind erforder-
lich, bis der Patient auf dem Weg der
Besserung ist. Zwei Monate muss er in
der Klinik bleiben,
wochenlang liegt
er auf der Intensiv-
station – mit ei-
nem Luftröhren-
schnitt zur Dauer-
beatmung. Während sich in diesem
Fall der Nachweis eines Behandlungs-
fehlers vergleichsweise einfach gestalte-
te, liegen die Dinge in vielen anderen
Verdachtsfällen weniger simpel.

Dass auch Ärzte beileibe nicht unfehl-
bar sind, beweist die Jahresbilanz der
Gutachterkommissionen im Südwesten.
Ihr zufolge wurden bei den vier Gutach-
terstellen der Landesärztekammer Ba-
den-Württemberg im vergangenen Jahr
1057 Prüfungsanträge gestellt, weil Pa-
tienten oder deren Angehörige der An-
sicht waren, der behandelnde Mediziner
habe schlampig gearbeitet. Mit einer
Sachentscheidung abgeschlossen wur-
den 591 Verfahren. Bei 156 dieser Ent-
scheidungen stellte die Kommission
Behandlungsfehler fest.

Was nach Ansicht von Hardy Müller,
dem Geschäftsführer des Aktionsbünd-
nisses Patientensicherheit, nicht heißt,
dass es nicht weit mehr ärztliche Kunst-
fehler gegeben hat. In vielen Fällen aber
befasst sich weder eine Gutachterkom-
mission noch ein Richter mit der Mate-
rie. Sei es, weil ein Behandlungsfehler
auch vom Betroffenen nicht als solcher
erkannt wird, sei es, weil sich Patienten
als medizinische Laien ohnehin keine
Chancen gegen den behandelnden Arzt
ausrechnen.

Wenn es aber zu einer Aufarbeitung
durch die Gutachterkommission kom-
me, sei Objektivität gewährleistet, ver-
sichert jedenfalls der Sprecher der Lan-
desärztekammer. Oliver Erens hält die

volkstümliche Ein-
schätzung, wonach
eine Krähe der an-
deren kein Auge
aushackt, für über-
holt. Und verweist

darauf, dass sich der Fachgutachter und
der mit dem Fehler-Vorwurf konfron-
tierte behandelnde Kollege im Normal-
fall nicht persönlich kennen. Bei der
Auswahl werde darauf geachtet, dass
die Mediziner aus unterschiedlichen
Städten oder gar Regierungsbezirken
stammten, berichtet Erens. Akzeptieren
Arzt und Patient das Verdikt der Kom-
mission, nach dem tatsächlich ein ver-
meidbarer Fehler passiert ist, gibt es in
vielen Fällen einen Ausgleich über die
Haftpflichtversicherung des Mediziners.
Kommen die Gutachter hingegen nicht
zu dem Ergebnis, dass etwas objektiv
falsch gelaufen ist im OP, strengt man-
cher Patient einen Zivilprozess an.

Eine Besonderheit zeichnet die Arbeit
der baden-württembergischen Gutach-

terkommissionen
aus: Anders als
etwa in norddeut-
schen Landesärzte-
kammern treffen
bei Streitfällen im
Südwesten Arzt
und Patient vor der
Kommission aufei-
nander. Diese Pra-
xis der gemein-
samen Aufarbei-
tung habe sich be-
währt, heißt es bei
der Landesärzte-
kammer Baden-
Württemberg. Denn
nicht nur Patienten
hätten an der ärzt-
lichen Fehlleistung
zu tragen, auch den
Mediziner selbst
könne das Gesche-
hene im Einzelfall
in schwere persön-

liche Krisen stürzen, weiß man bei der
Ärztevertretung.

Nicht jedes unbefriedigende Behand-
lungsergebnis geht im Übrigen auf das
Konto des ärztlichen Personals. „Es

kann in der Medizin immer etwas schief
gehen“, meint Oliver Erens, der selbst
Arzt ist. Als Beispiel nennt er Gelenk-
prothesen, die sich trotz sorgfältiger
Operation lockern können. Oder die ge-

fürchteten multiresistenten Kranken-
haus-Keime, die trotz bester Behand-
lung fatale Folgen zeitigen können.

Die Zahl der von den Gutachterkom-
missionen im Land bearbeiteten Fälle
ist in den vergangenen zehn Jahren auf
demselben Niveau geblieben; 2014 lag
der Nachweis von Behandlungsfehlern
durch die Kommissionen mit 193 fest-
gestellten Fehlleistungen am höchsten,
dicht gefolgt von 2012, als die Kommis-
sionen 185 Falschbehandlungen nach-
wiesen. Ließe sich die mutmaßlich weit
höhere Zahl der tatsächlichen Behand-
lungsfehler merklich reduzieren, wenn
es in Baden-Württemberg – wie von
Fachleuten gefordert – weniger Klein-
Krankenhäuser und mehr hoch spezia-
lisierte Fachkliniken gäbe? Dazu gehen
die Meinungen auseinander.

Zwar verweist der Vorstandschef der
AOK Baden-Württemberg, Christopher
Hermann, auf einen Rückgang der
Sterblichkeit durch Klinik-Speziali-
sierung in den Niederlanden am Bei-
spiel von Bauchspeicheldrüsenkrebs
und Karzinomen an der Speiseröhre.
Eine höhere postoperative Sterblichkeit
deutet jedoch nicht unbedingt auf nach-
weisbaren Behandlungsfehler hin.

Hohe Dunkelziffer
bei den Fehlleistungen

BEHANDLUNGSFEHLER kommen auch in den Kliniken von Baden-Württemberg trotz hoher medizinischer Standards immer wieder vor.
Gutachterkommissionen der Ärztekammer überprüfen auf Antrag strittige Fälle. Foto: dpa

Wer den Verdacht hegt, in seinem Fall
liege ein ärztlicher Behandlungsfehler
vor, kann sich in Baden-Württemberg
an Gutachterkommissionen bei den
vier Bezirksärztekammern wenden.
Die Kommissionen in Karlsruhe,
Freiburg, Stuttgart und Reutlingen
werden zwar von den Kammern be-
zahlt, sie sind aber nicht an deren
Weisungen gebunden. Laut Oliver
Erens, dem Sprecher der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg, klären
die Kommissionen bei Meinungsver-
schiedenheiten zwischen Arzt und Pa-
tient objektiv, ob die gesundheitliche
Komplikation auf einer „haftungsbe-
gründenden ärztlichen Behandlung“
beruht oder nicht.

Ziel der Gutachterkommission ist
die außergerichtliche Einigung zwi-
schen Arzt und Patient. Die Kommis-
sion erstattet ein schriftliches Gut-
achten zu der Frage, ob ein Behand-
lungsfehler vorliegt, den man dem be-
handelnden Arzt vorwerfen muss oder
nicht. Der Vorsitzende der Kommis-
sion muss die Befähigung zum Rich-
teramt vorweisen können; neben ihm
gehören dem Gremium in Baden-
Württemberg in der Regel zwei ärztli-
che Mitglieder an, von denen mindes-
tens ein Mediziner auf dem selben Ge-
biet tätig ist, wie der betroffene Arzt.

Die Entscheidungen der Gutachter-
kommission sind Feststellungen oder
Empfehlungen. Wenn der Patient oder
der Arzt mit der Entscheidung der
Kommission nicht einverstanden ist,
kann er den herkömmlichen Rechts-
weg einschlagen. WV

Hintergrund

London bleibt Beweise schuldig
Kritische Fragen auch in Großbritannien zur angeblichen russischen Spur im Fall Skripal

Von Jochen Wittmann
und Alexei Makartsev

London/Moskau. Die britische Regie-
rung bleibt bei ihrer Einschätzung, dass
hinter dem Giftanschlag auf den ehema-
ligen russischen Doppelagenten Sergej
Skripal und seiner Tochter Julia nur
Russland stecken kann. „Russland ist
verantwortlich für diesen dreisten und
rücksichtslosen Akt“, sagte am Mitt-
woch ein Regierungssprecher in Lon-
don. „Wie die internationale Gemein-

schaft vereinbart hat, gibt es keine an-
dere plausible Erklärung.“

Premierministerin Theresa May rea-
giert damit auf eine überraschende In-
tervention ihres leitenden Chemiewaf-
fenexperten. Gary Aitkenhead ist Chef
von Porton Down, dem renommierten
Zentrum für Chemie- und Biowaffen-
forschung. Der Labordirektor hatte am
Dienstag in einem Fernsehinterview er-
klärt, dass seine Mitarbeiter das im eng-
lischen Salisbury verwendete Nerven-
gift als Nowitschok identifiziert hätten.
Man sei überzeugt, dass der Kampfstoff
in einem staatlichen Labor hergestellt
sein müsse, habe aber keine Erkenntnis-
se zu seinem Ursprung. „Wir konnten“,
räumte Aitkenhead offen ein, „die prä-
zise Quelle nicht identifizieren“.

Kein Wunder, dass die russische Bot-
schaft in London darauf mit großer Ge-
nugtuung reagierte. „Das beweist“, hieß
es in einem Statement, „dass alle politi-
schen Erklärungen über den russischen
Ursprung dieses Verbrechens nichts an-
deres sind als Annahmen, die nicht auf

objektiven Fakten oder dem Verlauf der
Ermittlungen beruhen.“

Bröckelt nun die Allianz, die Großbri-
tannien in der Skripal-Affäre schmie-
den konnte und die zu der Ausweisung
vieler russischer Diplomaten in EU- und
Nato-Ländern geführt hat? Das bri-
tische Außenministerium bemühte sich
jedenfalls schleunigst um Schadens-
begrenzung. Dass es sich bei dem Gift
um Nowitschok handelt, ließ man ver-
lauten, sei nur einer von vier Faktoren
des „geheimdienstlichen Erkenntnis-
bilds“. Man wisse außerdem, dass Russ-
land chemische Kampfstoffe entwickelt
und gelagert habe, dass es eine Reihe
von russischen Mordversuchen im Aus-
land gebe und dass ehemalige russische
Geheimdienstmitarbeiter vom Kreml
als legitime Angriffsziele betrachtet
würden. Allerdings ließ Theresa May

bislang die Frage unbeantwortet, auf
welche konkreten Erkenntnisse sie ihre
schweren Anschuldigungen stützt.

Zu der Kritik aus Moskau am Verhal-
ten der Briten gesellen sich nun frische
Zweifel an der Beweislage, die ein ver-
schwundener Tweet des Außenministe-
riums am Mittwoch noch weiter genährt
hat. Die Behörde gab am 22. März im
sozialen Netzwerk Twitter bekannt,
dass Nowitschok nach Einschätzung der
Experten von Porton Down „in Russ-
land produziert“ worden sei. Diese
Äußerung wurde jedoch offenbar nach
Aitkenheads Interview wieder gelöscht.
Daraufhin warf die Opposition in West-
minster der Regierung vor, die Öffent-
lichkeit falsch informiert zu haben. Am
Mittwoch griff Labour-Chef Jeremy
Corbyn den Außenminister Boris John-
son direkt an. Corbyn bezichtigte den

Tory-Politiker der Lüge und Inkom-
petenz, weil dieser in einem Interview
mit der Deutschen Welle im März gesagt
hatte, seine Gesprächspartner in Porton
Down seien „absolut sicher“, dass Russ-
land hinter dem Anschlag stecke. Bei
einem hitzigen verbalen Schlagab-
tausch im Parlament warf Johnson dem
Oppositionschef vor, eine „gemeinsame
Sache mit Russland zu machen“.

Die Regierung in Moskau fordert von
Großbritannien Beweise und protestiert
gegen die Weigerung Londons, russische

Experten in die internationalen Ermitt-
lungen einzubeziehen. Sollte es dabei
bleiben, würde man die Untersuchungs-
ergebnisse nicht akzeptieren, stellte am
Mittwoch Russlands Vertreter in der Or-
ganisation für ein Verbot der Chemie-
waffen (OPCW) klar. „Der Schwachsinn
geht zu weit“, sagte der Pressesprecher
des Kreml, Dmitrij Peskow. „Die briti-
sche Theorie wird sich in jedem Fall
nicht bestätigen, weil es unmöglich ist.
Russland hat von Anfang an gesagt, dass
es nicht beteiligt war“. Peskow forderte
nach Aitkenheads Äußerungen eine
Entschuldigung Londons.

Russische Experten halten an der Aus-
sage fest, das Nervengift stamme aus
dem Westen. Nowitschok hätte pro-
blemlos in Porton Down hergestellt
werden können, sagte am Mittwoch in
einem Interview der frühere Vize-Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen,
Sergej Ordschonikidze: „Es kommt je-
denfalls nicht aus Russland. Wir haben
unter internationaler Aufsicht unsere
chemischen Waffen vernichtet.“

„Dreister und
rücksichtsloser Akt“

Moskau wartet auf
eine Entschuldigung

DER STREIT ESKALIERT: Vor der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW)
in Den Haag überzogen sich London und Moskau mit neuen Vorwürfen. Foto: dpa

Experte schließt
Kriminelle aus

London (dpa). Im Fall Skripal kann
nach Ansicht eines deutschen Chemie-
waffen-Experten nur ein staatliches
Labor die Quelle für das Nervengift
sein. „Ich bin sicher, dass das Gift aus
einem Labor kommt, das Bestandteil
eines staatlichen Programms ist und
Erfahrungen mit solchen Substanzen
hat“, sagte am Mittwoch der Chemiker
und Toxikologe Ralf
Trapp.

Trapp (Foto: dpa)
schließt Labors von
Terror-Organisatio-
nen oder kriminel-
len Banden aus. „Es
braucht einen Grad
von Erfahrung im
Umgang mit diesen
Stoffen und eine
Kenntnis der dahin-
ter stehenden Che-
mie.“ Infrage kämen
einerseits Labors, die sich – wie die
staatlichen Einrichtungen in der Sow-
jetunion und in Russland – mit der Ent-
wicklung solcher Stoffe befasst hätten.

Fähig zur Produktion des Nowit-
schok-Giftes seien andererseits aber
auch Einrichtungen, die zum Zwecke
des Schutzes mit solchen Substanzen
gearbeitet hätten. „Publiziert ist das
zum Beispiel aus der ehemaligen
Tschechoslowakei und aus dem Iran“,
erklärt Trapp. Auch die militärische
Forschungsanlage im britischen Porton
Down zähle dazu.

Es sei nicht der erste Anschlag mit No-
witschok gewesen, erklärte der Experte.
Anfang der 90er Jahre wurde seinen An-
gaben zufolge ein Banker in Russland
vergiftet. Dessen Telefonhörer sei mit
dem Stoff imprägniert gewesen, sagte
Trapp, der als Berater unter anderem
für die Organisation für ein Verbot von
Chemiewaffen (OPCW) und die Verein-
ten Nationen arbeitete.

Ralf Trapp
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